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Allgemeine Geschäftsbedingungen für  
Lieferungen und Leistungen  

(Version: 21. Januar 2026) 

Erster Abschnitt 
Grundlegende Bestimmungen 

1. Grundlagen: Diese Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen für Lieferungen und Leistungen („AGB“) 
ergänzen das Angebot der BISONtec GmbH 
(„BISONtec“) und gelten für alle Lieferungen von 
Produkten und für die Erbringung von Leistungen 
(„Lieferungen“) von BISONtec an den Kunden 
(„Kunde“); sie gelten nicht für Verbraucher. Der 
Kunde bestätigt, dass er kein Verbraucher ist. Ent-
gegenstehende Einkaufs- oder sonstige Bedin-
gungen des Kunden gelten nicht, außer bei aus-
drücklicher schriftlicher Zustimmung von 
BISONtec (automatisiert erstellte Auftragsbestäti-
gungen ohne Unterschrift reichen hierfür nicht). 
Die AGB gelten auch dann, wenn BISONtec in 
Kenntnis entgegenstehender oder abweichender 
Bedingungen des Kunden, Lieferungen vorbehalt-
los ausführt. Diese AGB gelten zudem für alle 
künftigen Geschäfte mit dem Kunden über Liefe-
rungen, auch dann, wenn auf sie im Einzelfall 
nicht nochmals ausdrücklich Bezug genommen 
wird.  

2. Angebot: BISONtec behält sich an verbindlichen 
und unverbindlichen Angeboten sowie Kostenvor-
anschlägen und Budget-Angeboten, Kalkulatio-
nen, Mustern, Modellen, Zeichnungen und ande-
ren Unterlagen körperlicher oder unkörperlicher 
Art („Angebotsunterlagen“) alle Eigentums- und 
Urheberrechte uneingeschränkt vor.  

Der Kunde darf die Angebotsunterlagen nur zur 
Angebotsprüfung nutzen und hat sie im Übrigen 
streng geheim zu halten; Dritten dürfen sie nur mit 
ausdrücklicher Zustimmung von BISONtec (in 
Schrift- oder Textform) bekannt gegeben werden. 
Wird BISONtec der Auftrag nicht erteilt, sind die 
Angebotsunterlagen unverzüglich und endgültig 
zu vernichten bzw. unwiederbringlich zu löschen. 
Im Übrigen gilt Ziffer 18. 

Wenn Angebotsunterlagen auf Basis von Informa-
tionen oder Spezifikationen (inklusive Lastenheft) 
des Kunden erstellt werden, wird BISONtec die er-
haltenen Informationen oder Spezifikationen nach 
bestem Wissen prüfen und den Kunden auf etwa-
ige sich daraus ergebende Fragen oder Hinder-
nisse hinweisen. Der Kunde bleibt jedoch allein 
verantwortlich für die Richtigkeit und Vollständig-
keit der an BISONtec gelieferten Spezifikationen 
oder sonstigen Unterlagen einschließlich der Frei-
heit von Rechten Dritter.  

3. Vertragsschluss: Das Vertragsverhältnis mit 
dem Kunden kommt durch schriftliche oder elekt-
ronische Auftragsbestätigung seitens BISONtec 
zustande und beinhaltet diese AGB und wo zutref-
fend die vereinbarte Spezifikation bestehend aus 

einem Pflichten- und Lastenheft oder soweit keine 
kundenspezifische Spezifikation vereinbart ist, die 
technischen Datenblätter, Spezifikationen oder 
Zeichnungen von BISONtec („Vertrag“). Bei Wi-
dersprüchen zwischen dem Pflichtenheft und dem 
Lastenheft, geht das Pflichtenheft vor.  

Der Vertragsschluss steht unter dem Vorbehalt 
der ordnungsgemäßen und rechtzeitigen Selbst-
belieferung durch die Zulieferer von BISONtec. 
Dies gilt, sofern BISONtec ein kongruentes De-
ckungsgeschäft mit seinem Zulieferer abge-
schlossen hat und ohne eigenes Verschulden 
nicht beliefert wird. Im Falle der Nichtverfügbarkeit 
der Lieferungen wird der Kunde umgehend infor-
miert. Eine bereits erbrachte Zahlung wird unver-
züglich über das ursprünglich genutzte Zahlungs-
mittel zurückerstattet.  

4. Änderungen: Vertragsänderungen und -ergän-
zungen können von beiden Parteien initiiert wer-
den. Eine Änderung oder Ergänzung des Vertra-
ges wird erst wirksam, wenn beide Parteien der 
Änderung ausdrücklich und schriftlich zugestimmt 
haben. Mündliche Nebenabreden sind ausge-
schlossen. Geht bei BISONtec ein Änderungsan-
trag des Kunden ein, so informiert BISONtec den 
Kunden innerhalb von 10 Werktagen nach Ein-
gang des Änderungswunsches schriftlich in einem 
Änderungsangebot über die voraussichtlichen 
Auswirkungen inklusive hinsichtlich des Zeitplans 
und der Kosten.  

Zweiter Abschnitt 
Lieferungen   

5. Lieferumfang: BISONtec wird die Lieferungen 
auf Grundlage des Vertrages und sonstiger 
schriftlich getroffener Vereinbarungen durchfüh-
ren, bei Bedarf auch unter Einschaltung von ge-
eigneten Erfüllungsgehilfen und Nachunterneh-
mern. Sofern nicht ausdrücklich und schriftlich an-
ders vereinbart, werden die Lieferungen nach 
dem in Deutschland allgemein anerkannten Stand 
der Technik erbracht. 

BISONtec ist zu Teilleistungen berechtigt, solange 
dies für den Kunden keinen unzumutbaren zu-
sätzlichen Aufwand zur Folge hat. Soweit nicht 
anders vereinbart, gelten die Lieferbedingungen 
FCA BISONtec Bielefeld, Deutschland (In-
coterms® 2020). 
 
Wenn es sich bei der Erbringung von Leistungen 
um Reparaturleistungen (außerhalb der Gewähr-
leistung) handelt, ist der Kunde für den Hin- und 
Rücktransport des Reparaturgegenstandes ver-
antwortlich und trägt die Gefahr des Untergangs 
oder der Beschädigung.  
 

6. Lieferzeit: Die Lieferzeit ergibt sich aus dem Ver-
trag. Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes 
schriftlich oder in Textform vereinbart wurde, sind 
die vereinbarten Lieferzeiten eingehalten, wenn 
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BISONtec Fertigstellung bzw. Lieferbereitschaft 
beim Kunden meldet oder einen Termin zur Leis-
tungserbringung bzw. Abnahme mit diesem ab-
stimmt. 

Die Einhaltung der Lieferzeit setzt voraus, dass 
alle kaufmännischen (inklusive Anzahlung) und 
technischen Fragen zwischen den Parteien ge-
klärt sind und der Kunde alle ihm obliegenden Ver-
pflichtungen erfüllt hat. Ist dies nicht der Fall, so 
verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Dies 
gilt nicht, soweit BISONtec die Verzögerung zu 
vertreten hat. Die Einhaltung der Lieferzeit steht 
unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger 
Selbstbelieferung, vorausgesetzt BISONtec hat 
die unrichtige oder verspätete Selbstbelieferung 
nicht zu vertreten. Sich abzeichnende Verzöge-
rungen teilt BISONtec unverzüglich mit.  

Sofern BISONtec für die angebotenen Leistungen, 
basierend auf einem vom Kunden erstellten Las-
tenheft, ein Pflichtenheft zu erstellen hat, entste-
hen die beauftragten Liefer- und Leistungspflich-
ten von BISONtec erst mit der Freigabe des Pflich-
tenheftes durch den Kunden. Entsprechendes gilt 
für Fertigungsunterlagen. Die Freigaben für das 
Pflichtenheft sowie die Fertigungsunterlagen dür-
fen vom Kunden nicht unangemessen verweigert 
oder verzögert werden.  

Ausführungsfristen für Leistungen beruhen auf 
Schätzungen und sind daher unverbindlich. Eine 
verbindliche Frist für die Durchführung kann der 
Kunde erst verlangen, wenn der Umfang der Leis-
tungen genau feststeht. Für die Leistungserbrin-
gung beim Kunden, hat der Kunde sicherzustellen, 
dass nach Eintreffen des Personals unverzüglich 
mit der Leistungserbringung begonnen werden 
kann. Eintretende Verzögerungen, die vom Kun-
den zu vertreten sind, gehen zu seinen Lasten. 

7. Preise: Produktpreise, Leistungsvergütungen 
und Nebenkosten („Preise“) richten sich nach dem 
Vertrag. Die Preise sind – soweit nicht ausdrück-
lich anders geregelt – Nettopreise.  

Leistungen werden, wenn nicht anders vereinbart, 
auf Stundenbasis nach Aufwand gemäß der aktu-
ellen Kostensätze abgerechnet. Wege- und War-
tezeiten sind Arbeitszeit. Reisekosten und Trans-
portkosten sind, soweit nicht ausdrücklich anders 
geregelt, gesondert vom Kunden zu tragen.  
 
Stellt sich bei Ausführung der Arbeiten heraus, 
dass im Interesse einer ordnungsgemäßen Aus-
führung die Kosten um mehr als 10 % überschrit-
ten werden, ist davon der Kunde zu verständigen. 
Möchte der Kunden aufgrund der Mehrkosten 
nicht an dem Vertrag festhalten, hat er dies inner-
halb von einer Woche nach Zugang der Kosten-
änderungsmitteilung mitzuteilen. Äußert sich der 
Kunde binnen zwei Wochen nach Zugang einer 
Kostenänderungsmitteilung nicht, so gilt diese als 
genehmigt.  

 
Die zur Abgabe eines Kostenvoranschlages er-
brachten Leistungen sowie der weitere entstan-
dene und nachgewiesene Aufwand werden dem 
Kunden in Rechnung gestellt, wenn die Arbeiten 
aus von BISONtec nicht zu vertretenden Gründen  
nicht durchgeführt werden können, z.B. weil im 
Fall von Reparaturen der beanstandete Fehler bei 
der Fehlersuche nicht aufgetreten ist oder Ersatz-
teile ohne Verschulden von BISONtec nicht zur 
Verfügung stehen. 
 
Ändern sich in der Zeit zwischen Vertragsschluss 
und Lieferung wesentliche preisbeeinflussende 
Faktoren (z.B. Rohstoffpreise, Energiekosten, 
Löhne, Steuern und Abgaben), so ist BISONtec 
berechtigt nach billigem Ermessen einen ange-
messenen Preisaufschlag vom Kunden zu verlan-
gen. BISONtec wird die Preiserhöhung dem Kun-
den auf Verlangen nachweisen. Der Kunde ist be-
rechtigt, den Vertrag innerhalb von 2 Wochen 
nach Zugang der Mitteilung zu kündigen.  

Kündigt der Auftraggeber den Vertrag, sei es we-
gen Überschreitung des Budget-Angebots oder 
Kostenvoranschlags oder aus sonstigen Gründen, 
so hat er jedoch die bis dahin angefallenen Arbei-
ten und Kosten, einschließlich der Aufwendungen 
für bestellte und bereits beschaffte Komponenten, 
Ersatzteile oder Materialien sowie den entgange-
nen Gewinn zu bezahlen. 
 

8. Zahlungsbedingungen: Soweit nicht anders ver-
einbart, sind Zahlungen wie folgt zu leisten: 30% 
als Anzahlung nach Eingang der Auftragsbestäti-
gung, 50% mit Abschluss der Fertigungsortab-
nahme (Factory Acceptance Test, FAT), spätes-
tens jedoch 2 Wochen nach Fertigmeldung für 
FAT, 10% mit Meldung der Lieferbereitschaft für 
die Fabrikabnahme (Site Acceptance Test, SAT), 
spätestens jedoch 4 Wochen nach Meldung der 
Lieferbereitschaft für SAT, der Restbetrag von 10% 
nach Fabrikabnahme beim Kunden (SAT), spä-
testens jedoch 4 Wochen nach Lieferung und Auf-
stellung der Lieferungen sowie Rechnungserhalt.  
 
Zurückbehaltungs- und Aufrechnungsrechte ste-
hen dem Kunden nur aus demselben Vertragsver-
hältnis und nur hinsichtlich derjenigen Forderun-
gen zu, die unbestritten oder rechtskräftig festge-
stellt sind. Der Kunde wird BISONtec vor einer et-
waigen Aufrechnung informieren. Bei vertragswid-
rigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, ist BISONtec nach erfolgter 
Mahnung berechtigt, die erbrachten Lieferungen 
zurückzufordern. Der Kunde ist in diesem Fall ver-
pflichtet, die Lieferungen herauszugeben. 
 

9. Eigentum, Gefahrübergang und Abnahme: So-
weit nicht anders vereinbart, behält BISONtec sich 
das Eigentum an allen Lieferungen bis zur voll-
ständigen Zahlung der vereinbarten Preise vor. 
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Der Kunde ist nicht berechtigt, die Lieferungen zu 
veräußern, verpfänden oder zur Sicherung zu 
übereignen. Im Falle von Pfändungen, Beschlag-
nahme oder sonstigen Verfügungen durch Dritte 
hat der Kunde BISONtec unverzüglich zu infor-
mieren. Der Gefahrenübergang für Lieferungen 
erfolgt nach den vereinbarten Incoterms® und 
zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen 
oder weitere Nebenleistungen geschuldet sind.  

Für eine vereinbarte Abnahme der Lieferungen 
durch den Kunden, gelten die gesetzlichen Vor-
schriften mit der Maßgabe, dass eine Abnahme 
unverzüglich zum vereinbarten Termin zu erfolgen 
hat; für einen vereinbarten FAT gilt hilfsweise 2 
Wochen nach Fertigmeldung für FAT bzw. für ei-
nen vereinbarten SAT 4 Wochen nach Meldung 
der Lieferbereitschaft für SAT. Die SAT Abnahme 
ist für den Übergang von Eigentum und Gefahr 
maßgeblich. Das Ergebnis der Abnahme ist in ei-
nem Abnahmeprotokoll festzuhalten. Eine Verwei-
gerung der Abnahme durch den Kunden ist aus-
schließlich bei Vorliegen eines wesentlichen Man-
gels zulässig. Verzögert oder unterbleibt die Lie-
ferung oder die Abnahme aufgrund vom Kunden 
zu vertretenden Umständen oder gerät dieser in 
Annahmeverzug, so geht die Gefahr spätestens 
nach Ablauf der genannten Fristen über.  

10. Unterstützungsleistungen: Soweit im Angebot 
nicht anders ausgewiesen, sind Unterstützungs-
leistungen wie die Montage vor Ort, die Inbetrieb-
nahme und Schulungen zur Bedienung nicht im 
Lieferumfang enthalten.  

11. Software: Soweit nicht anders vereinbart, räumt 
BISONtec dem Kunden nach Erhalt der vollstän-
digen Zahlung ein nicht ausschließliches, nicht 
übertragbares und zeitlich unbeschränktes Nut-
zungsrecht an in Lieferungen integrierter Software 
im Objektcode ein, die der Kunde zur vertragsge-
mäßen Nutzung der Lieferungen benötigt.  

12. Kundenpflichten: Der Kunde ist verpflichtet, un-
verzüglich alle erforderlichen Informationen zu er-
teilen und alle erforderlichen Mitwirkungspflichten 
in seinem Verantwortungsbereich wahrzunehmen, 
um BISONtec die Vertragserfüllung zu ermögli-
chen. Dazu zählen beispielsweise die Leistung ei-
ner Anzahlung und die Bereitstellung von Materi-
alien oder Hilfsmitteln sowie qualifiziertem Perso-
nal, sofern dies im Vertrag geregelt ist. Für das 
vom Kunden eingesetzte Personal übernimmt 
BISONtec keine Haftung. Die Vorbereitung des 
Baugrunds und/oder erforderliche Bauarbeiten 
am Aufstellort sowie etwaige Verbrauchsmittel wie 
elektrische Energie, Druckluft, Hilfs- und Schmier-
stoffe liegen in der Verantwortung des Kunden. 
Darüber hinaus ist der Kunde verpflichtet, wäh-
rend Vorortarbeiten durch BISONtec Aufenthalts-
räume und abschließbare Räume bereitzustellen. 
Erbringt der Kunde die erforderlichen Mitwir-
kungspflichten nicht oder nicht fristgerecht, ist 
BISONtec berechtigt, die Lieferungen bis zu deren 

vollständigen Erfüllung auszusetzen. Alternativ ist 
BISONtec berechtigt, aber nicht verpflichtet, an 
Stelle und auf Kosten des Kunden die Handlun-
gen vorzunehmen. Bei Wideraufnahme ist 
BISONtec berechtigt gegebenenfalls erforderliche 
Terminänderungen mitzuteilen sowie dem Kun-
den zusätzliche, nachweislich durch die Verzöge-
rung anfallende Kosten in Rechnung zu stellen.  

13. Einhaltung von Gesetzen: Die Einhaltung von 
zwingenden Gesetzen, wie z.B. aus dem Wettbe-
werbsrecht, Kartellrecht, Menschenrechte, Au-
ßenhandelsrecht, Umweltschutzrecht und Pro-
duktsicherheitsrecht hat uneingeschränkten Vor-
rang. Die Lieferungen stehen daher unter dem 
ausdrücklichen Vorbehalt, dass der Vertragserfül-
lung keine Hindernisse aufgrund von nationalen 
oder internationalen Vorschriften oder Sanktionen 
entgegenstehen (etwa Einschränkungen für die 
Ausfuhr/Einfuhr/Verbringung); resultierende 
Schadensersatz- oder sonstige Ausgleichsan-
sprüche sind ausgeschlossen. 

Der Kunde sichert die strikte Einhaltung aller Vor-
schriften des zwingenden nationalen und interna-
tionalen Rechts zu und bestätigt, dass er keine 
sanktionierte natürliche oder juristische Person ist. 
Der Kunde ist verpflichtet, BISONtec unverzüglich 
zu benachrichtigen, wenn er eine sanktionierte 
Person wird oder er in Zukunft im Besitz oder un-
ter der Kontrolle einer sanktionierten Person ste-
hen sollte. 

Dritter Abschnitt 
Mängelhaftung und Gesamthaftung 

14. Mängelhaftung: Die Haftung für Mängelansprü-
che richtet sich nach den geltenden gesetzlichen 
Regelungen, soweit in diesen AGB nichts ande-
res bestimmt ist. 
 
Die Verjährungsfrist für Ansprüche aufgrund von 
Mängeln beträgt 24 Monate ab dem Zeitpunkt 
des Gefahrübergangs. Für Leistungen (insbeson-
dere Reparaturen) gilt eine Verjährungsfrist von 
12 Monaten nach Durchführung der Leistung. 
Abweichende gesetzliche Regelungen mit länge-
ren Fristen bleiben hiervon unberührt. 

15. Sachmängel: BISONtec gewährleistet, dass die 
Lieferungen den vereinbarten Spezifikationen ent-
sprechen und unter den dort angegebenen Ein-
satzbedingungen ordnungsgemäß funktionieren. 
BISONtec wird die Lieferungen im Einklang mit 
dem Stand der Technik und den einschlägigen Si-
cherheitsvorschriften erbringen. Eine vereinbarte 
Spezifikation und/oder ein vereinbarter Verwen-
dungszweck haben in jedem Fall Vorrang vor den 
allgemeinen Erwartungen einer üblichen oder ge-
bräuchlichen Verwendung. 

Mängelansprüche sind ausgeschlossen für (a) na-
türliche Abnutzung nach Gefahrübergang, (b) un-
sachgemäße Verwendung (einschließlich der 
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Nichtbeachtung der Dokumentation oder anderer 
Lieferinformationen), (c) fehlerhafte oder nachläs-
sige Bedienung oder übermäßige Beanspruchung, 
(d) ungeeignete Betriebsmittel oder elektrische 
und/oder mechanische Einflüsse, die über die üb-
liche Nutzung hinausgehen (e) ungeeigneter Bau-
grund oder Bauarbeiten und (f) Verluste aufgrund 
außergewöhnlicher äußerer Einflüsse, die im Ver-
trag nicht vorgesehen sind. Wenn die Lieferungen 
vom Kunden oder einem Dritten verändert worden 
sind und diese Veränderung für das Auftreten des 
Mangels zumindest mitursächlich ist, sind Män-
gelansprüche ausgeschlossen. Verweigert der 
Kunde den autorisierten Repräsentanten von 
BISONtec die Besichtigung und Prüfung der be-
anstandeten Mängel oder bessert er ohne die vor-
herige Zustimmung seitens BISONtec (in Schrift- 
oder Textform) nach, erlischt der Anspruch auf 
Gewährleistung ebenfalls, soweit der Kunde nicht 
wegen der Gefahr der Verschlechterung unver-
züglich selbst handeln musste. 

Im Fall anerkannter Mängelrügen wird BISONtec 
die mangelhaften Lieferungen nach eigener Wahl 
nachbessern oder neu ausführen. Ersetzte Teile 
werden nach dem Ausbau Eigentum von 
BISONtec. Bei der Nacherfüllung können auch 
funktionsäquivalente Ersatzteile verwendet wer-
den. Im Übrigen trägt BISONtec die zum Zwecke 
der Nacherfüllung erforderlichen Kosten nur so-
weit diese verhältnismäßig sind (unter Berück-
sichtigung der Verhältnismäßigkeit zum Preis der 
Lieferungen). Sollten sich die Aufwendungen 
dadurch erhöhen, dass der Kunde die Lieferungen 
an einen anderen Ort als den vereinbarten Erfül-
lungsort verbringt, sind die hierdurch entstehen-
den Mehrkosten vom Kunden zu übernehmen. 
Der Kunde verpflichtet sich, BISONtec bei erfor-
derlichen Untersuchungen des Mangels im ange-
messenen Umfang zu unterstützen. Schlägt die 
Nacherfüllung endgültig fehl, kann der Kunde bei 
einem erheblichen Mangel vom Vertrag zurücktre-
ten oder bei einem nur unerheblichen Mangel den 
Preis angemessen mindern. Darüberhinausge-
hende Ansprüche sind vorbehaltlich Ziffer 17 aus-
geschlossen. BISONtec ist berechtigt, dem Kun-
den die durch ein unberechtigtes Verlangen zur 
Mangelbeseitigung entstandenen Kosten, insbe-
sondere für Prüfung und Transport, in Rechnung 
zu stellen. Dies gilt nicht, sofern der Kunde die 
fehlende Mangelhaftigkeit nicht erkennen konnte. 
 

16. Rechtsmängel: Für die Verletzung gewerblicher 
Schutzrechte haftet BISONtec gegenüber dem 
Kunden gemäß den folgenden Bedingungen:  

BISONtec wird nach eigener Wahl und auf eigene 
Kosten (a) für die Lieferungen ein Nutzungsrecht 
erwirken, (b) die Lieferungen so ändern, dass das 
Schutzrecht nicht verletzt wird, (c) Antrag auf Lö-
schung bzw. Widerruf des Schutzrechts stellen 
oder (d) die Lieferungen oder Teile der Lieferun-

gen durch eine geeignete Alternativlieferung er-
setzen. Ist BISONtec dies zu angemessenen Be-
dingungen nicht möglich, kann der Kunde vom 
Vertrag zurücktreten. Unter den genannten Vo-
raussetzungen steht auch BISONtec ein Recht 
zum Rücktritt vom Vertrag zu. BISONtec haftet im 
Rahmen der Ziffer 17.  
 
Der Kunde ist zur Wahrung seiner Ansprüche ver-
pflichtet, BISONtec über die vom Dritten geltend 
gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich 
oder in Textform zu verständigen. Dabei sind 
BISONtec alle Abwehrmaßnahmen und Ver-
gleichsverhandlungen vorbehalten. Stellt der 
Kunde die Nutzung der Lieferung aus Schadens-
minderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen 
ein, ist der Kunde verpflichtet, den Dritten darauf 
hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung 
kein Anerkenntnis der behaupteten Schutzrechts-
verletzung verbunden ist. 

Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, 
wenn der Kunde die Schutzrechtsverletzung zu 
vertreten hat, etwa wenn die Lieferungen (a) 
durch den Kunden oder einen Dritten verändert 
werden, (b) zusammen mit nicht von BISONtec 
gelieferten Lieferungen rechtsverletzend genutzt 
werden, (c) das Design oder die Spezifikation zur 
Verfügung gestellt oder vorgegeben hat oder (d) 
einen Anspruch auf angebliche Schutzrechtsver-
letzungen gegenüber einem Dritten anerkannt hat. 
In diesen Fällen hat der Kunde BISONtec von An-
sprüchen Dritter, die in seinen Verantwortungsbe-
reich fallen, auf erstes Anfordern freizustellen. 

17. Gesamthaftung: BISONtec haftet gegenüber 
dem Kunden vollumfänglich (a) bei Vorsatz, Arg-
list oder grober Fahrlässigkeit, (b) bei der Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit, sowie (c) in weiteren Fällen gesetzlich zwin-
gender Haftung. 

Bei der nicht vorsätzlichen oder nicht grob fahrläs-
sigen Verletzung von wesentlichen Pflichten 
(Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst er-
möglicht und auf deren Einhaltung der Kunde re-
gelmäßig vertrauen darf) ist die Haftung von 
BISONtec auf den vertragstypischen und vorher-
sehbaren Schaden begrenzt. Darüber hinaus ist 
die Haftung (insbesondere für indirekte Schäden 
und Folgeschäden) von BISONtec ausgeschlos-
sen.  

Vorstehende Regelungen zur Gesamthaftung gel-
ten auch für die von BISONtec eingesetzten ge-
setzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Or-
gane. 

Eine Umkehr der Beweislast ist mit vorstehenden 
Regelungen nicht verbunden. 
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BISONtec behält sich das Recht vor, für kunden-
spezifische Lieferungen gemeinsam mit dem Kun-
den eine angemessene Haftungsbeschränkung 
zu vereinbaren. Sofern keine gesonderte Verein-
barung getroffen wurde, gelten die Haftungsbe-
schränkungen gemäß dieser Ziffer 17. 

Vierter Abschnitt 
Sonstige Bestimmungen 

18. Geheimhaltung: Der Kunde ist zur strikten Ge-
heimhaltung aller von BISONtec erhaltenen ver-
traulichen Informationen verpflichtet; Dritten dür-
fen diese Informationen nur nach ausdrücklicher 
Zustimmung seitens BISONtec in Schrift- oder 
Textform offengelegt werden. Der Kunde hat 
seine Mitarbeiter entsprechend zu verpflichten.  

Vertraulich sind alle zum Zeitpunkt ihrer Übermitt-
lung nicht allgemein zugänglichen Informationen, 
Tatsachen, Unterlagen, Daten und/oder Kennt-
nisse, insbesondere technische und/oder wirt-
schaftliche Informationen, Konstruktionsunterla-
gen, Spezifikationen, Zeichnungen, Muster, Pro-
totypen, Testergebnisse und/oder sonstiges 
Know-how („Vertrauliche Information“). Vertrauli-
che Informationen sind insbesondere auch die An-
gebotsunterlagen und die Preise oder sonstige 
zwischen den Parteien vereinbarte Konditionen. 
 
Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht nicht, wenn 
und soweit die Vertraulichen Informationen ohne 
Pflichtverletzung des Kunden allgemein bekannt 
geworden ist. 

BISONtec behält sich ohne Einschränkung alle Ei-
gentums- und Urheberrechte an allen mit dem 
Kunden geteilten Vertraulichen Informationen, 
Dokumenten materieller oder immaterieller Art vor. 

19. Höhere Gewalt: In Fällen höherer Gewalt zu de-
nen alle unvorhersehbaren Ereignisse sowie Er-
eignisse, die – soweit sie vorhersehbar gewesen 
wären – außerhalb der Einflusssphäre von 
BISONtec liegen, zum Beispiel, aber nicht ab-
schließend, Naturkatastrophen wie Überschwem-
mungen, Sturmfluten, Orkan und Taifun sowie an-
dere Unwetter im Ausmaß einer Katastrophe, Erd-
beben, Blitzschlag, Lawinen- und Erdrutsche, 
Feuer, Seuchen, Pandemien, Epidemien und in-
fektiöse Krankheiten (soweit eine solche von der 
WHO oder einem Ministerium ausgerufen wurde), 
Krieg oder kriegsähnliche Zustände, Aufruhr, Re-
volution, Militär- oder Zivilputsch, Aufstand, Blo-
ckaden, Behörden und Regierungsanordnungen, 
Streiks, Aussperrung, Embargos und Störungen 
der Lieferkette in einem Ausmaß allgemeiner Ma-
terialknappheit oder dergleichen, ist eine Haftung 
ausgeschlossen und BISONtec für die Dauer die-
ser Ereignisse von Liefer- und Leistungspflichten 
befreit. Dasselbe gilt bei mehr als nur unerhebli-
chen betriebsstörenden Angriffen Dritter (z.B. auf 
das IT-System von BISONtec), soweit diese trotz 

Einhaltung der üblichen Sorgfalt nicht zu verhin-
dern waren.  

20. Anwendbares Recht und Gerichtsstand: Es gilt 
deutsches Recht unter Ausschluss des Kollisions-
rechts und des UN-Kaufrechts. Ausschließlicher 
Gerichtsstand ist Bielefeld, soweit nicht zwingen-
des Recht etwas anderes vorsieht. BISONtec ist 
jedoch berechtigt Rechtsschutz auch bei jedem 
anderen Gericht zu suchen, welches nach dem 
deutschen Recht oder dem Recht des Staates, in 
welchem der Kunde seinen Sitz hat, für den be-
treffenden Streit zuständig ist 
 

21. Abtretung: Die Abtretung des Vertrages oder ein-
zelner Rechte oder Pflichten hieraus bedarf der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung der anderen 
Partei, die nur aus wichtigem Grund versagt wer-
den darf. 

22. Sonstiges: Nebenabreden wurden nicht getroffen. 
Änderungen und Ergänzungen zu diesen AGB be-
dürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Form. 
Dies gilt auch für die Abänderung dieses Schrift-
formerfordernisses. Sollte eine der Bestimmun-
gen dieser AGB unwirksam oder undurchführbar 
sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht. Gleiches gilt für 
etwaige Vertragslücken.  


